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 Rechtliche Grundlagen zur Schulpflicht - Auszüge aus dem Schulgesetz NRW 

 

§34  Grundsätze 

 

(1)Schulpflichtig ist, wer in Nordrhein-Westfalen seinen Wohnsitz oder seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt oder seine Ausbildungs- oder Arbeitsstätte hat. 

 
(2)Die Schulpflicht umfasst in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I die Pflicht 
zum Besuch einer Vollzeitschule (Vollzeitschulpflicht) und in der Sekundarstufe II die 
Pflicht zum Besuch der Berufsschule oder eines anderen Bildungsgangs des 
Berufskollegs oder einer anderen Schule der Sekundarstufe II. Sie wird durch den 
Besuch einer öffentlichen Schule oder einer Ersatzschule erfüllt. 
 
(6)Die Schulpflicht besteht für Kinder von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern 
und alleinstehende Kinder und Jugendliche, die einen Asylantrag gestellt haben, 
sobald sie einer Gemeinde zugewiesen sind und solange ihr Aufenthalt gestattet ist. 
Für ausreisepflichtige ausländische Kinder und Jugendliche besteht die Schulpflicht 
bis zur Erfüllung ihrer Ausreisepflicht. Im Übrigen unterliegen Kinder von 
Ausländerinnen und Ausländern der Schulpflicht, wenn die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 vorliegen. 
 

 
§ 37 Schulpflicht in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I 
 
(1)Die Schulpflicht in der Primarstufe und der Sekundarstufe I dauert zehn 
Schuljahre, am Gymnasium neun Schuljahre (§ 10 Abs. 3). Sie wird durch den 
Besuch der Grundschule und einer weiterführenden allgemeinbildenden Schule 
erfüllt. Sie endet vorher, wenn die Schülerin oder der Schüler einen der nach dem 
zehnten Vollzeitschuljahr vorgesehen Abschlüsse in weniger als zehn Schuljahren 
erreicht hat. Durchläuft eine Schülerin oder ein Schüler die Schuleingangsphase in 
drei Jahren (§ 11 Abs. 2 Satz 4), wird das dritte Jahr nicht auf die Dauer der 
Schulpflicht angerechnet. 
 
 
§ 38 Schulpflicht in der Sekundarstufe II 
 
(1)Nach der Schulpflicht in der Primarstufe und der Sekundarstufe I beginnt die 
Pflicht zum Besuch der Berufsschule (§ 22 Abs. 4) oder eines anderen 
Bildungsganges des Berufskollegs oder einer anderen Schule der Sekundarstufe 
II. 
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(2)Wer vor Vollendung des einundzwanzigsten Lebensjahres ein 
Berufsausbildungsverhältnis beginnt, ist bis zu dessen Ende schulpflichtig. 
 
 
(3)Für Jugendliche ohne Berufsausbildungsverhältnis dauert die Schulpflicht bis 
zum Ablauf des Schuljahres, in dem sie das achtzehnte Lebensjahr vollenden. Die 
Schulaufsichtsbehörde kann Schulpflichtige, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet 
haben, vom weiteren Besuch der Schule befreien. Die Schulpflicht endet vor 
Vollendung des achtzehnten Lebensjahres mit dem erfolgreichen Abschluss eines 
vollzeitschulischen Bildungsganges der Sekundarstufe II. Absatz 2 bleibt unberührt. 
 
 
§ 40 Ruhen der Schulpflicht 
 
(1)Die Schulpflicht ruht 
1. während des Besuchs einer Hochschule, 
2. während des Grundwehrdienstes oder Zivildienstes oder eines 

Bundesfreiwilligendienstes, 
3. während eines freiwilligen ökologischen oder sozialen Jahres, das nach den 

hierfür maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen abgeleistet wird, 
4. während eines öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnisses, 
5. vor und nach Geburt des Kindes einer Schülerin entsprechend dem 

Mutterschutzgesetz, 
6. wenn der Nachweis geführt wird, dass durch den Schulbesuch die Betreuung 

des Kindes der Schülerin oder des Schülers gefährdet wäre, 
7. während des Besuchs einer anerkannten Ausbildungseinrichtung für Heil- oder 

Heilhilfsberufe, 
8. für Personen mit Aussiedler- oder Ausländerstatus während des Besuchs eines 

anerkannten Sprachkurses oder Förderkurses, 
9. während des Besuchs des Bildungsgangs der Abendrealschule oder eines 

Vollzeitkurses einer Weiterbildungseinrichtung zum nachträglichen Erwerb 
eines Schulabschlusses. 
 

(2)Für Kinder und Jugendliche, die selbst nach Ausschöpfen aller Möglichkeiten 

sonderpädagogischer Förderung nicht gefördert werden können, ruht die 

Schulpflicht. Die Entscheidung trifft die Schulaufsichtsbehörde, sie holt dazu ein 

Gutachten der unteren Gesundheitsbehörde ein und hört die Eltern an.  

(3)Das Ruhen der Schulpflicht wird auf die Dauer der Schulpflicht angerechnet. 
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§ 41 Verantwortung für die Einhaltung der Schulpflicht 
 
(1)Die Eltern melden ihr schulpflichtiges Kind bei der Schule an und ab. Sie sind 
dafür verantwortlich, dass es am Unterricht und an den sonstigen verbindlichen 
Veranstaltungen der Schule regelmäßig teilnimmt, und statten es angemessen aus. 
 
(2)Bei Schülerinnen und Schülern im Bildungsgang der Berufsschule obliegt die 
Verantwortung für die regelmäßige Teilnahme auch der oder dem Ausbildenden 
oder der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber (Mitverantwortliche für die 
Berufserziehung); sie zeigen der Berufsschule den Beginn und die Beendigung des 
Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses an. 
 

(3)Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen und Schulleiter sind verpflichtet, 
Schulpflichtige, die ihre Schulpflicht nicht erfüllen, zum regelmäßigen Schulbesuch 
anzuhalten und auf die Eltern sowie auf die für die Berufserziehung 
Mitverantwortlichen einzuwirken. 
 
(4)Bleibt die pädagogische Einwirkung erfolglos, können die Schulpflichtigen auf 
Ersuchen der Schule oder der Schulaufsichtsbehörde von der für den Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt zuständigen Ordnungsbehörde der Schule 
zwangsweise gemäß §§ 66 bis 75 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW 
zugeführt werden. Das Jugendamt ist über die beabsichtigte Maßnahme zu 
unterrichten. 
 
(5)Die Eltern können von der Schulaufsichtsbehörde durch Zwangsmittel gemäß §§ 
55 bis 65 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW zur Erfüllung ihrer Pflichten gemäß 
Absatz 1 angehalten werden. 
 
 
§ 42 Allgemeine Rechte und Pflichten aus dem Schulverhältnis 
 
(1)Die Aufnahme der Schülerin oder des Schülers in eine öffentliche Schule 
begründet ein öffentlich-rechtliches Schulverhältnis. Aus ihm ergeben sich für alle 
Beteiligten Rechte und Pflichten. Dies erfordert ihre vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
(2)Schülerinnen und Schüler haben das Recht, im Rahmen dieses Gesetzes an 
der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule mitzuwirken und ihre 
Interessen wahrzunehmen. Sie sind ihrem Alter entsprechend über die 
Unterrichtsplanung zu informieren und an der Gestaltung des Unterrichts und 
sonstiger schulischer Veranstaltungen zu beteiligen. 
 

(3)Schülerinnen und Schüler haben die Pflicht daran mitzuarbeiten, dass die 
Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. Sie sind 
insbesondere verpflichtet, sich auf den Unterricht vorzubereiten, sich aktiv daran 
zu beteiligen, die erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die Hausaufgaben zu 
erledigen.  
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Sie haben die Schulordnung einzuhalten und die Anordnungen der Lehrerinnen 
und Lehrer, der Schulleitung und anderer dazu befugter Personen zu befolgen. 
 
(4)Eltern wirken im Rahmen dieses Gesetzes an der Gestaltung der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit der Schule mit. Sie sorgen dafür, dass ihr Kind seine schulischen 
Pflichten erfüllt. Eltern sollen sich aktiv am Schulleben, in den 
Mitwirkungsgremien und an der schulischen Erziehung ihres Kindes beteiligen. 
 
(5)In Bildungs- und Erziehungsvereinbarungen sollen sich die Schule, Schülerinnen 
und Schüler und Eltern auf gemeinsame Erziehungsziele und -grundsätze 
verständigen und wechselseitige Rechte und Pflichten in Erziehungsfragen 
festlegen. 
 
 
(6)Die Sorge für das Wohl der Schülerinnen und Schüler erfordert es, jedem 
Anschein von Vernachlässigung oder Misshandlung nachzugehen. Die Schule 
entscheidet recht zeitig über die Einbeziehung des Jugendamtes oder anderer 
Stellen. 
 
 
§ 43 Teilnahme am Unterricht und an sonstigen Schulveranstaltungen 
 
(1)Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an 
den sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen teilzunehmen. Die Meldung zur 
Teilnahme an einer freiwilligen Unterrichtsveranstaltung verpflichtet zur 
regelmäßigen Teilnahme mindestens für ein Schulhalbjahr. 
 
(2)Ist eine Schülerin oder ein Schüler durch Krankheit oder aus anderen nicht 
vorhersehbaren Gründen verhindert, die Schule zu besuchen, so benachrichtigen 
die Eltern unverzüglich die Schule und teilen schriftlich den Grund für das 
Schulversäumnis mit. 
Bei begründeten Zweifeln, ob Unterricht aus gesundheitlichen Gründen versäumt 
wird, kann die Schule von den Eltern ein ärztliches Attest verlangen und in 
besonderen Fällen ein schulärztliches oder amtsärztliches Gutachten einholen. 
 
(3)Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann Schülerinnen und Schüler auf Antrag 
der Eltern aus wichtigem Grund bis zur Dauer eines Schuljahres vom Unterricht 
beurlauben oder von der Teilnahme an einzelnen Unterrichts- oder 
Schulveranstaltungen befreien. Längerfristige Beurlaubungen und Befreiungen 
bedürfen der Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde. Dauerhafte Beurlaubungen 
und Befreiungen von schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern zur Förderung 
wissenschaftlicher, sportlicher oder künstlerischer Hochbegabungen setzen voraus, 
dass für andere geeignete Bildungsmaßnahmen gesorgt wird. 
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§ 53 Erzieherische Einwirkungen, Ordnungsmaßnahmen 
 
(1)Erzieherische Einwirkungen und Ordnungsmaßnahmen dienen der geordneten 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schule sowie dem Schutz von Personen und 
Sachen. Sie können angewendet werden, wenn eine Schülerin oder ein Schüler 
Pflichten verletzt. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu beachten. 
Ordnungsmaßnahmen sind nur zulässig, wenn erzieherische Einwirkungen nicht 
ausreichen. Einwirkungen gegen mehrere Schülerinnen und Schüler sind nur 
zulässig, wenn das Fehlverhalten jeder oder jedem Einzelnen zuzurechnen ist 
 
(2)Zu den erzieherischen Einwirkungen gehören insbesondere das erzieherische 
Gespräch, die Ermahnung, Gruppengespräche mit Schülerinnen, Schülern und 
Eltern, die mündliche oder schriftliche Missbilligung des Fehlverhaltens, der 
Ausschluss von der laufenden Unterrichtsstunde, die Nacharbeit unter Aufsicht nach 
vorheriger Benachrichtigung der Eltern, die zeitweise Wegnahme von 
Gegenständen, Maßnahmen mit dem Ziel der Wiedergutmachung angerichteten 
Schadens und die Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind, das Fehlverhalten 
zu verdeutlichen. Bei wiederholtem Fehl- verhalten soll eine schriftliche 
Information der Eltern erfolgen, damit die erzieherische Einwirkung der Schule vom 
Elternhaus unterstützt werden kann. Bei besonders häufigem Fehlverhalten einer 
Schülerin oder eines Schülers oder gemeinschaftlichem Fehlverhalten der Klasse 
oder Lerngruppe soll den Ursachen für das Fehlverhalten in besonderer Weise 
nachgegangen werden. 
 
(3)Ordnungsmaßnahmen  sind 
1. der schriftliche  Verweis, 
2. die Überweisung in eine parallele Klasse oder Lerngruppe, 
3. der vorübergehende Ausschluss vom Unterricht von einem Tag bis zu zwei 
   Wochen und von sonstigen Schulveranstaltungen,  
4. die Androhung der Entlassung von der Schule, 
5. die Entlassung von der Schule, 
6. die Androhung der Verweisung von allen öffentlichen Schulen des Landes durch  
   die obere Schulaufsichtsbehörde, 
7. die Verweisung von allen öffentlichen Schulen des Landes durch die obere  
    Schulaufsichtsbehörde. 
 
Rechtsbehelfe (Widerspruch und Anfechtungsklage) gegen Ordnungsmaßnahmen 
nach Satz 1 Nr. 2 und 3 haben keine aufschiebende Wirkung. § 80 Abs. 4, 5, 7 
und 8 der Verwaltungsgerichtsordnung bleibt unberührt. 
 

(4)Maßnahmen nach Absatz 3 Nr. 4 und 5 sind nur zulässig, wenn die Schülerin 
oder der Schüler durch schweres oder wiederholtes Fehlverhalten die Erfüllung der 
Aufgaben der Schule oder die Rechte anderer ernstlich gefährdet oder verletzt hat.  
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Bei Schulpflichtigen bedarf die Entlassung von der Schule der Bestätigung durch 
die Schulaufsichtsbehörde, die die Schülerin oder den Schüler einer anderen Schule 
zuweisen kann. Die Entlassung einer Schülerin oder eines Schülers, die oder der 
nicht mehr schulpflichtig ist, kann ohne vorherige Androhung erfolgen, wenn die 
Schülerin oder der Schüler innerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen insgesamt 
20 Unterrichtsstunden unentschuldigt versäumt hat. 
 
(5)Maßnahmen nach Absatz 3 Nr. 6 und 7 sind nur zulässig, wenn die 
Anwesenheit der Schülerin oder des Schülers aus Gründen der Sicherheit nicht 
verantwortet werden kann. Diese Entscheidung bedarf der Bestätigung durch das 
Ministerium. Soweit die Schülerin oder der Schüler die Schulpflicht noch nicht erfüllt 
hat, ist für geeignete Bildungsmaßnahmen zu sorgen. 
 
(6)Über Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 3 Nr. 1 bis 3 entscheidet die Schulleiterin 
oder der Schulleiter nach Anhörung der Schülerin oder des Schülers. Die 
Schulleiterin oder der Schulleiter kann sich von der Teilkonferenz gemäß Absatz 7 
beraten lassen oder ihr die Entscheidungsbefugnis übertragen.  
 
Den Eltern und der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer oder der 
Jahrgangsstufenleiterin oder dem Jahrgangsstufenleiter ist vor der Entscheidung 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. In dringenden Fällen kann auf vorherige 
Anhörungen verzichtet werden; sie sind dann nachzuholen. 
 

(7)Über Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 3 Nr. 4 und 5 entscheidet eine von 
der Lehrerkonferenz berufene Teilkonferenz. Der Teilkonferenz gehören ein 
Mitglied der Schulleitung, die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer oder die 
Jahrgangsstufenleiterin oder der Jahrgangsstufenleiter und drei weitere, für die 
Dauer eines Schuljahres zu wählende Lehrerinnen und Lehrer oder 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemäß § 58 als ständige Mitglieder an. 
Weitere, für die Dauer eines Schuljahres zu wählende Mitglieder sind eine 
Vertreterin oder ein Vertreter der Schulpflegschaft und des Schülerrates. Diese 
nehmen an Sitzungen nicht teil, wenn die Schülerin oder der Schüler oder die 
Eltern der Teilnahme widersprechen. 
 
(8)Vor der Beschlussfassung hat die Teilkonferenz der betroffenen Schülerin oder 
dem betroffenen Schüler und deren Eltern Gelegenheit zu geben, zu dem Vorwurf 
der Pflichtverletzung Stellung zu nehmen; zu der Anhörung kann die Schülerin 
oder der Schüler eine Person des Vertrauens aus dem Kreis der Schülerinnen und 
Schüler oder der Lehrerinnen und Lehrer hinzuziehen. 
 
(9)Ordnungsmaßnahmen werden den Eltern schriftlich bekannt gegeben und 
begründet. 
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§ 126 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1)Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
 1. als Eltern der Verpflichtung zur Anmeldung zum Schulbesuch nicht   
          nachkommt 
            (§ 41 Abs. 1 Satz 1), 

  2. als Eltern nicht für die Teilnahme ihres Kindes an der Feststellung des   
      Sprachstandes sorgt 
            (§ 36 Abs. 2 und 3), 

  3. als Eltern nicht dafür sorgt, dass ein zur Teilnahme an einem vorschulischen  
         Sprachförderkurs 

                    verpflichtetes Kind regelmäßig daran teilnimmt (§ 36 Abs. 2 und 3), 
  4. als Eltern, als Ausbildende oder Ausbildender oder als Arbeitgeberin oder  

       Arbeitgeber nicht dafür sorgt, dass die oder der Schulpflichtige am  
          Unterricht und an den sonstigen Veranstaltungen der Schule regelmäßig  
           teilnimmt  (§ 41 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2), 

  5. als Schülerin oder Schüler nach Vollendung des 14. Lebensjahres die   
      Schulpflicht in der Sekundarstufe I (§ 37) oder die Schulpflicht in der  
          Sekundarstufe II (§ 38) nicht erfüllt, 

  6. als Träger einer Ergänzungsschule diese ohne die erforderliche Anzeige  
                    (§ 116 Abs. 2) errichtet  oder betreibt, 

 7. als Träger einer Ergänzungsschule oder einer freien Unterrichtseinrichtung   
     durch die Bezeichnung oder die Verwendung von Zeugnissen, Schulverträgen 
     oder Werbematerialien § 116 Abs. 5 und 6 oder § 119 Abs. 1  
     zuwiderhandelt. 

 
(2)Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden, die in 
den Fällen des Absatzes 1 Nr. 6 und 7 bis zu 5.000 Euro beträgt. Nach der 
Entlassung der oder des Schulpflichtigen aus der Schule ist die Verfolgung der 
Ordnungswidrigkeit gemäß Absatz 1 Nr. 5 unzulässig. 
(3)Für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten sind die 
Schulaufsichtsbehörden zuständig. 
 
(4)Geldbußen, die durch rechtskräftige Bescheide eines Schulamtes festgesetzt 
sind, fließen in die Kasse des Kreises oder der kreisfreien Stadt, für die das 
Schulamt zuständig ist 
 

Runderlass zur Überwachung der Schulpflicht 
 
BASS 12 – 51 Nr. 5 : Überwachung der Schulpflicht 
Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung NRW vom 04. 02. 2007 

( ... ) 
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3. Maßnahmen bei Nichterfüllung der Schulpflicht 
 

Die Maßnahmen Nr. 3.1 und 3.2 können auch bei Verletzung der Teilnahmepflicht 

durch nicht schulpflichtige Schülerinnen und Schüler angewandt werden. 

 
 
3.1 Erzieherische Einwirkung (§ 53 Abs. 2 SchulG) 
 

Die Ursachen von Schulpflichtverletzungen liegen häufig im sozialen Umfeld der 

Schülerin oder des Schülers. Die Schule soll daher versuchen, durch eine 

umfassende Beratung den Sinn und Zweck der Schulpflicht verständlich zu machen 

und so eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Die Schule soll in diesen Fällen 

möglichst frühzeitig das Jugendamt beteiligen, damit – falls erforderlich – geeignete 

Angebote der Jugendhilfe und der sozialen Dienste gemacht werden können. 

 
 
3.2 Ordnungsmaßnahmen (§ 53 Abs. 3 SchulG) 
 

Bleibt die erzieherische Einwirkung erfolglos, kommt die Anwendung einer in § 

53 Abs. 3 SchulG genannten Ordnungsmaßnahme in Betracht. Der Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit ist zu beachten (§ 53 Abs. 1 Satz 3 und 4 SchulG). 

 
 
3.3 Schriftliche Aufforderung der Schule 
 

Reichen die vorgenannten Maßnahmen nicht aus, um eine Verhaltensänderung 

herbeizuführen, so sind die Eltern und bei Schulpflichtigen im Bildungsgang der 

Berufsschule auch die Mitverantwortlichen für die Berufserziehung schriftlich auf 

ihre Verpflichtungen gemäß § 41 Abs. 1 und 2 SchulG hinzuweisen und 

aufzufordern, die Schülerin oder den Schüler zum regelmäßigen Schulbesuch zu 

veranlassen. 

Gleichzeitig ist auf die Möglichkeiten eines Verwaltungsvollstreckungsverfahrens 

gemäß § 41 Abs. 5 SchulG oder eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens gemäß § 

126 Abs. 1 SchulG hinzuweisen oder eine zwangsweise Zuführung gemäß § 41 Abs. 

4 SchulG für den Fall anzudrohen, dass die oder der Schulpflichtige nicht innerhalb 

von drei Unterrichtstagen ihrer oder seiner Teilnahmepflicht nachkommt. 

Auch Schülerinnen und Schüler, die das 14. Lebensjahr vollendet haben sind 

schriftlich auf ihre Pflicht zum Schulbesuch gemäß § 34 Abs. 2 SchulG und die 

Möglichkeit eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens gemäß § 126 Abs. 1 SchulG 

hinzuweisen. Dabei kann die zwangsweise Zuführung gemäß § 41 Abs. 4 SchulG für 

den Fall angedroht werden, dass die oder der Schulpflichtige nicht innerhalb von drei 

Unterrichtstagen ihrer oder seiner Teilnahmepflicht nachkommt. 
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3.4 Zwangsweise Zuführung 
 
Bleiben die Maßnahmen nach Nr. 3.1 und 3.3 erfolglos, so kann sowohl neben den 

Maßnahmen nach Nr. 3.5 und 3.6, als auch unabhängig davon die oder der 

Schulpflichtige zwangsweise der Schule zugeführt werden. Dabei ist folgendes 

Verfahren zu beachten: 

 
 
3.4.1 Erfüllt die oder der Schulpflichtige trotz schriftlicher Aufforderung mit der 

Androhung der zwangsweisen Zuführung nach Nr. 3.3 ihre oder seine 

Teilnahmepflicht nicht, beantragt nach vorheriger Absprache entweder die 

Schulleiterin oder der Schulleiter oder die Schulaufsichtsbehörde bei der für den 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt der oder des Schulpflichtigen zuständigen 

Ordnungsbehörde die zwangsweise Zuführung der oder des Schulpflichtigen zur 

Schule. Eine förmliche Androhung oder Festsetzung der zwangsweisen Zuführung 

nach §§ 63 und 64 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW ist nicht erforderlich. 

 
 
3.4.2 Nimmt die oder der Schulpflichtige vor der Durchführung der Maßnahme 

wieder regelmäßig am Unterricht teil, ist das Ersuchen auf zwangsweise Zuführung 

zurückzunehmen. 

 
3.4.3 Die zwangsweise Zuführung zur Schule kommt bei Schulpflichtigen, die ihre 

Vollzeitschulpflicht erfüllen, im Allgemeinen nur dann in Betracht, wenn auch die 

Angebote der Jugendhilfe und der sozialen Dienste erfolglos geblieben sind. Wenn 

die oder der Schulpflichtige im Anschluss an einen Schulwechsel länger als drei 

Unterrichtstage der neuen Schule fernbleibt, kann das Verfahren nach Nr. 3.3 sofort 

eingeleitet werden. Ebenso kann das Verfahren schon nach drei Fehltagen 

eingeleitet werden, wenn anzunehmen ist, dass sich die oder der Schulpflichtige auf 

Dauer der Schulpflicht entziehen will. Beratung und erzieherische Einwirkungen sind 

nachzuholen. 

 

 

3.5 Ordnungswidrigkeitenverfahren 
 
Neben den Maßnahmen nach Nr. 3.4 und 3.6 als auch unabhängig davon kann 

gemäß § 126 SchulG im Wege eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens eine 

Geldbuße bis zu 1.000 Euro verhängt werden 

    gegen Eltern, die ihrer Verpflichtung zur Anmeldung zum Schulbesuch nicht   
      nachkommen, 

    gegen Eltern, die nicht für die Teilnahme ihres Kindes an der  

      Sprachstandsfeststellung sorgen, 
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    gegen Eltern, die nicht für die regelmäßige Teilnahme ihres zur Teilnahme an einem  

      Vorschulischen Sprachförderkurs verpflichteten Kindes sorgen, 

   gegen die Eltern und Mitverantwortlichen für die Berufserziehung, die nicht dafür  

      Sorge tragen, dass die oder der Schulpflichtige am Unterricht und an den sonstigen  

      Veranstaltungen der Schule regelmäßig teilnimmt und gegen Schülerinnen und  

      Schüler nach Vollendung des 14. Lebensjahres, die ihre Schulpflicht in der  

      Sekundarstufe I oder Sekundarstufe II nicht erfüllen. 

 

Dabei ist folgendes Verfahren zu beachten: 
 

3.5.1 Bevor ein Bußgeldbescheid erlassen werden kann, ist der oder dem 
Betroffenen die Beschuldigung 

bekannt zu geben und darauf hinzuweisen, dass ein Bußgeld verhängt werden 

kann. Gleichzeitig ist Gelegenheit zur Anhörung zu geben. Dabei reicht die 

Übersendung eines Fragebogens, der Gelegenheit gibt, sich schriftlich zu äußern, 

aus. Die Anhörung kann auch durch die Schule erfolgen. Sie kann auch 

zusammen mit der Maßnahme nach Nr. 3.4 durchgeführt werden. 

 
3.5.2 Für den Erlass des Bußgeldbescheides ist nach § 126 Abs. 3 SchulG die 

Schulaufsichtsbehörde zuständig. 

 
                       3.5.3 Der Antrag an die Schulaufsichtsbehörde soll enthalten: 

 
a) Die Personalien der oder des Schulpflichtigen, ihrer oder seiner Eltern und ggf.  

    die Anschrift der Mitverantwortlichen für die Berufserziehung, 

b) die Dauer des Schulversäumnisses, 

c) einen Bericht über die bisher von der Schule veranlassten Maßnahmen und die  

     darauf erfolgte Reaktion 

    und 

d) den Nachweis über die durchgeführte Anhörung. 
 
 
3.6 Verwaltungszwang 
 
Bleiben die Maßnahmen nach Nr. 3.1 bis 3.3 erfolglos, kann sowohl neben den 

Maßnahmen nach Nr. 3.4 und Nr. 3.5, als auch unabhängig davon 

Verwaltungszwang nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz verhängt werden. 
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Dabei ist folgendes Verfahren zu beachten: 
 
3.6.1 Der Verwaltungszwang kann nur auf der Grundlage eines bestandskräftigen 

oder sofort vollziehbaren Verwaltungsaktes angewandt werden. Dieser 

Verwaltungsakt muss eine Aufforderung der zuständigen Schulaufsichtsbehörde an 

die Eltern enthalten, dafür Sorge zu tragen, dass die oder der Schulpflichtige am 

Unterricht und an den sonstigen Veranstaltungen der Schule regelmäßig teilnimmt. 

Die Aufforderung ist mit einer Anordnung der sofortigen Vollziehung zu versehen. 

 
3.6.2 Das Zwangsmittel zur Durchsetzung der Aufforderung (Zwangsgeld) ist 

schriftlich gemäß § 63 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW anzudrohen. Die 

Androhung ist mit der Aufforderung an die Eltern, dafür zu sorgen, dass die oder der 

Schulpflichtige am Unterricht und an den sonstigen Veranstaltungen der Schule 

regelmäßig teilnimmt, zu verbinden. Es ist eine angemessene Frist zur Erfüllung 

diese Verpflichtung zu gewähren. Das Zwangsgeld ist in bestimmter Höhe 

anzudrohen und mit dem Hinweis darauf zu verbinden, dass bei Nichtzahlung das 

Verwaltungsgericht auf Antrag der Vollzugsbehörde Ersatzzwangshaft anordnen 

kann. 

 
 

3.6.3 Nach erfolgloser Androhung des Zwangsgeldes ist nach entsprechendem Fristablauf das 

Zwangsgeld schriftlich festzusetzen. Mit der Festsetzung ist eine angemessene Zahlungsfrist zu 

bewilligen. Nach erneut fruchtlosem Fristablauf ist das Zwangsgeld im Verwaltungszwangsverfahren 

beizutreiben. 
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Gesetzessammlung SGBVIII-Kinder und Jugendhilfe NRW 

 

 

https://landesjugendamtshop.lwl.org/lja-shop/arbeitshilfen-und-sonstige-

materialien/287/gesetzessammlung-kinder-und-jugendhilfe-nrw?c=7 

 


